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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) (A/51/591)]

51/129. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 36/146 C vom
16. Dezember 1981 und alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 50/28 F
vom 6. Dezember 19951,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichskommission der Vereinten
Nationen für Palästina für die Zeit vom 1. September 1995 bis 31. August 19962,

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte3 und in
den Grundsätzen des Völkerrechts die Grundregel bestätigt wird, daß niemand willkürlich
seines Eigentums beraubt werden darf,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) vom 14. Dezember 1950, in der
sie die Vergleichskommission anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen
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zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der arabischen Palästinaflüch-
tlinge vorzuschreiben,

Kenntnis nehmend davon, daß das Programm zur Erfassung und Schätzung arabischen
Grundbesitzes laut dem zweiundzwanzigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission4

abgeschlossen ist, und daß das Katasteramt über ein Verzeichnis der arabischen
Grundeigentümer und über Unterlagen über die Lage, die Größe und andere Merkmale der
arabischen Grundstücke verfügt,

unter Hinweis darauf, daß die Palästinensische Befreiungsorganisation und die Regie-
rung Israels im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses in der Grundsatzerklärung über
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung vom 13. September 19935

übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen im Zusammenhang mit dem endgültigen
Status aufzunehmen, namentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage, und den Beginn dieser
Verhandlungen fordernd,

1. erklärt erneut, daß die arabischen Palästinaflüchtlinge nach den Grundsätzen von
Recht und Billigkeit Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen
haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der Vergleichskommission der
Vereinten Nationen für Palästina alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen
Grundbesitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zu ergreifen
und die vorhandenen Aufzeichnungen zu erhalten und zu modernisieren;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur Durchführung dieser
Resolution alle Einrichtungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf, dem Generalsekretär alle in
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie
arabische Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zur Verfügung zu stellen, die ihm
bei der Durchführung dieser Resolution dienlich sein könnten;

5. fordert die palästinensische und die israelische Seite nachdrücklich auf, sich bei
den im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses stattfindenden Verhandlungen über den
endgültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des Grundbesitzes der Paläs-
tinaflüchtlinge und des daraus erwachsenden Einkommens zu befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996
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